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Tages - Neuigkeiten.
Bei der ll. Schuldienstprüsung ist u . A- sür befähigt erklärt worden:

Schcerer,  Ludwig , prov . Untcrlehrer in Rodrdorf.

* Nagold,  15 . Juli . In der 'Nacht vom letzten Freitag
auf Samstag hatten wir wieder ein starkes Gewitter , wobei der
Blitz in ein Haus am Wolfberg eiufchlug , jedoch ohne zu zünden.
Nicht so gefahrlos verlief das Gewitter in Gnltlingen , indem
daselbst durch das Einschlagen des Blitzes 2 Scheunen in Asche
gelegt wurden . Leider bestätigt sich auch unsere Befürchtung,
daß die am Freitag Nachmittag über unsere Stadt hingezogenen,
den Tag fast zur Nacht gemachten dichten Wolkcnmafsen möchten
nicht ganz ohne Schaden sich verziehen oder entleeren , denn es
wird von Bösingen , Oberschwandorf , Walddorf , Oberjcttingen
uns mitgethcilt , daß ein Hagelwetter den Früchten und besonders
dem Hanf und den Futterkcäutern großen Schaden gethan . Vor¬
aussichtlich gehen auch noch von andern Orten solche Hiobspo¬
sten ein . Vor 8 Tagen wurden auch die Markungen Ebershardt
und Warth von einem Hagelwetter betroffen.

Stuttgart,  10 Juli . Wie wir hören , sind » ach ge¬
schlossenem Frieden mit Frankreich durch Vermittlung des deutschen
Reichskanzleramtes und der Königs . Württ . Regierung bis jetzt
14 in die französische Fremden -Lcgion zu Algier eingcreiht ge¬
wesene Wnrltcmberger aus dem fremden Kriegsdienst erlöst und
mit Reifemitteln versehen in ihre Heimath zurückbefördert worden.
— Wegen Befreiung weiterer Würltemberger sind Verhandlungen
im Gange , und finden hieher bezügliche bei den Oberämtern der
der dcireffenden Heimathorte eingereichte Gesuche sofortige Be¬
rücksichtigung . ( L >t .-A .)

Berlin.  Die W cch se  Ist emp  e l ste u er  hat dem Reiche
in den ersten fünf Monaten dieses Jahres 890,998 Thlr . ein-
gebracht . Davon kommen 23,679 Thlr . auf Württemberg.

Leipzig,  6 . Juli . Am 16 . Juli feiert der berühmte Nechls-
lehrer Geh .-Rath Prof . Dr . v . Wächter  sein fünfzigjähriges
Jubiläum als ordentlicher Professor der Rechte , wozu er 1822
in Tübingen ernannt ward , nachdem er schon 1819 ( 22 Jahre
alt ) eine außerordentliche Professur erhalten hatte . Vor einiger
Zeit Hai derselbe auch ein anderes seltenes und schönes Jubiläum,
seine goldene Hochzeit , begangen.

Leipzig,  6 . Juli . Auf den Rittergütern Wellerswalde,
Schweta , Seerhausen , Goldhausrn und Hof ( in der Gegend von
Oschatz ) sind in letzter Zeit Arbeitseinstellungen  von länd¬
lichen Arbeitern und Arbeiterinnen vorgekommen . Im Allgemeinen
sind die Forderungen der Arbeiter gerichtet auf höheren Lohn,
Verkürzung der Arbeitszeit um zwei Stunden , bessere Verköstigung
und etwas späteres Aufstehen am Morgen.

Berlin muß für billige Arbeiterwohnungen  sorgen , wenn
es nicht dem socialen Elend noch ferneren Vorschub leisten will.
Ein edler Bankier hat sich bereit erklärt , ein Capital von 100,000
Thalern zu diesem Zwecke vorzuschießen und aus den Zinsengenuß
so lange zu verzichten , bis das Unternehmen Zinsen abwcrfen wird.

Der preußische Kriegsminister hat die Bahn Karlsruhe -Bretten,
die von der badischen Kammer im dringenden Interesse der dor¬
tigen Verkehrsverhältnissc beschlossen war , aus strategischen Gründen
für unausführbar erklärt . Aus strategischen Rücksichten ist da¬
mit eine Bahn im Keim erstickt . Um so dringender wird dagegen
von militärischer Seite die Linie Heilbronn -Eppingeu -Bruchsal-
Germersheim empfohlen.

Nach der Frkf . Zig . steht dem Redakteur des „ Beobachters"
X. v . Hasenkamp ein bedeutender Preß -Prozeß bevor , wegen eines
Artikels über die Behandlung der Rekruten . General v. Stülp¬
nagel habe wegen Beleidigung , resp . Verläumdung des Offiziers¬
und Untcroffizierskorps des 13 . Armeekorps strafrechtliche Klage
erhoben.

Jassy,  27 . Juni . Von hier wird der ,,Rumänischen Post " fol¬
gende swandthat  berichtet : In dem Quartier , welches man gemeinig¬
lich die . .Rotde Brücke" nennt , wohnt ein armer Jude , Vater mehrerer
Kinder , Namens Abraham Gasnic . Seine Beschäftigung besteht in dem
Verkaufe von Petroleum , das er von Haus zu Haus trägt . Vorige
Woche kam nun Gasnic in das Haus eines ,,großen Herrn " , der in der
Straße Copou wohnt , Namens Bogdan . Dort wurde ibm , wie gewöhn¬
lich, die erforderliche Quantität Petroleum abgetanst . Nach geschehenem
Kaufe wollte der Jude sich entfernen : doch sollte es ihm diesmal nicht

bejcheert sein, mit heiler Haut seine Kinder wiederzuiehen . Ihm aus dem
Fuße folgte der junge Herr " , der vielversprechende Sohn Bogdan 's,
der , mit einem Gewehr bewaffnet , aus die Jagd gehen zu wollen schien.
Es sollte aber diesmal eine Menschenjazd sei» ; denn lachend wendet er
sich an den Juden , und mit den Worten : „ Ich will doch einmal sehen,
ob ich einen Juden todtschießen kann " , legte er an , schoß, und der arme
Jude stürzte , einen herzzerreißenden Schrei ausstoßenv , ohnmächtig zu
Boden . Die Kugel saß im linken Oberschenkel. Dies ist das Factum
in seiner gräßlichen Nacktheit . Der Verwundete ist in ärztlicher Behand¬
lung und während er sich aus seinem ärmlichen Bette unter den entsetz¬
lichsten Schmerzen windet und seine hungernden Kinder das Lager des
Vaters umstehen , geht der Miffethätcr unbehelligt herum , sich seiner
Heidenthat rühmend . Noch hat die Gerechtigkeit nichts gelban ; die wa¬
ckeren Organe unserer öffentlichen Meinung baden es nicht der Mühe
werth gefunden , dieser unerhörten Ruchlosigkeit auch nur die kleinste
Notiz zu widmen : „ Es ist ja nur ein Jude , auf den geichoffen wurde !"

Paris,  10 . Juli . Das „ Evenement " schreibt : „ Die
französische Regierung hat die deutsche Regierung benachrichtigt,
daß sie die Summe von 500 Millionen zu deren Verfügung habe.
Die Lumme wird dem Vertrag gemäß am 10 . August bezahlt
und die Räumung der Marne und der Haute -Marne am 25.
August beginnen ."

Das , .Journal des Dsbats " kommt nach einer Vergleichung
der zu machenden Anleihe mit den früheren aus der Zeit der
Restauration und des Julikönigthnms — berechnet , die kolossale
Größe der jetzigen in um so helleres Licht zu rücken — schließ¬
lich doch zu der tröstlichen Bemerkung , man dürfe sich durch diese
Zahlen nicht allzusehr erschrecken lassen . Man solle hinnberblicken
auf das benachbarte England , das in Folge der Kriege der Re¬
volution und des ersten Kaiserreichs eine Schuldenlast von 20
Milliarden kontrahirt und dieselbe ertragen habe im Jahr 1815,
wo cs nur - 18 Millionen Einwohner gehabt und wo die Ent¬
wicklung der Produktion noch lange nicht auf der Höhe der Jetzt¬
zeit sich befunden habe . Auch die vereinigten Staaten geben ein
deutliches Beispiel , welche Schuldenlast ein Land von reichen
Hilfsquellen zu tragen vermag . Der Schluß , zu dem das Jour»
nal feine Betrachtungen führt , ist , daß eine Schuld von 20
Milliarden die Steuerkräfte des Landes nicht übersteigt , und daß
Frankreich seinen Gläubigern vollständige Sicherheit gewährt.

Die „ Deutsche Ztg ." erfährt , wie in vatikanischen Kreisen
verlaute , sei beschlossen , daß das nächste Konklave auf der Insel
Korsika  stattfinde . Pius IX . persöntich hätte lieber gesehen,
daß die Insel Malta zum Sitz des Konklaves bestimmt würde.
Er sei überzeugt , das 26 . Jahr seines Pontifikats nicht zu
überleben.

Wer sich eine Vorstellung von dem „ in Zungen reden"
machen will , der muß nach London reisen und dort den Ver¬
handlungen des Strafreformcongresses beiwohnen . Ueber Ge¬
fängnisse und Gefangene wird da verhandelt von Männern aus
aller Herren Ländern . Jeder spricht in feiner Muttersprache,
so daß die Dolmetscher ihre Arbeit kaum bewältigen können.
Wie viele Gefangene sollen in einem Gefängnisse untergebracht
und wie sollen dieselben behandelt werden ? Ist körperliche Züchti¬
gung zulässig ? Solche und ähnliche Fragen werden behandelt.
Es hat den Anschein , als wollten auch Damen sich an den Ver¬
handlungen betheiligen.

Odessa,  8 . Juli . Die Cholera  nimmt , wie man der
, .Presse " berichtet , in Südwestrußland zu . In Kiew wurden
die Seminarien und das Mädchengymnasium geschlossen.

Allerlei.

— Die Ameise  scheint den Feldranpen der gefährlichste und
erbirterste Feind zu sein , der sie nicht nur verfolgt und erwürgt,
sondern den sie auch in blinder Hast fliehen , wenn schon sie dar¬
über verhungern . Im Jahre 1861 war der Garten des Post¬
halters Ludwig zu Rüthen arg von Raupen heimgesucht . Dem
Kohl und Weißkohl drohte gänzliche Vernichtung . Da holte ein
Arbeitsmann einen Sack voll großer Waldameisen und streute
dieselben über den Kohl . Sofort ergriffen die Raupen die Flucht;
in der größten Angst eilten sie über Mauern und Zäune , und am
anderen Tage war im ganzen Garten keine einzige mehr zu sehen.



Amtliche Bekanntmachungen.

Lieferung
von

RimdpIWe».
Für die Gründung der Durchfahrt und

des Durchlasses im Kreuzerlhal werden
etwa 500 fünfzehn bis zwanzig Fuß oder
4 — 6 Meier lange , gesunde , gerade ge¬
wachsene , am dicken Ende noch wenigstens
8 Holl oder 28 Eentimeler starke , tannene
oder forchene Pfähle erforderlich . — Die
nähere Bestimmung über die Länge behält
sich die Bauleitung je bei der Bestellung
zu geben vor.

Offerte ans die Lieferung des ganzen
Quantums oder eines Theils desselben , je¬
doch nicht unter 40 Stück , werden sogleich
und längstens bis 20 . ds . angenommen.

Die Preisangabe hat entweder pr . laufen¬
den Fuß oder Meter zu geschehen und ist
der Zeitpunkt anzugeben , bis zu welchem
das offeiirtc Quantum ganr , bezw . partien¬
weise abgeliefert werden kann.

Nagold,  den 7 . Juli 1872.
K . Eifenbahndauamt.

H err m ann.

Aufforderung des Steuerkolle-
ginms zu Fatirung des Kapital -,
Renten -, Dienst - und Berufsein¬
kommens auf den I . Juli 1872 ,
behufs der Besteuerung pro

1872 /78 .
In Gemäßheit des Art . 7 des Gesetzes

vom 19 . September 1842 ( Reg .-Blatt
S . 286 ) wird behufs der Fatirnng des
der Besteuerung unterliegende»
Kapital , Renten -, Dienst - und B e-
rufsei » ko mmens auf den 1 . Juli
1872  nachstehende Aufforderung erlasse »!'.

I . Die in Art . 2 des Gesetzes vom 19
September !842 , beziehungsweise in Art . 2
des Gesetzes vom 80 . März 1872 bezeich-
neten Steuerpflichtigen oder deren gesetz¬
liche Stellvertreter — für die im Ausland
sich anfhaltenden die aufznstellenden Be¬
vollmächtigten — werden hiemit anf-
gef ordert,  nach Maßgabe der gedachten
Gesetze und der Instruktionen zu Vollzieh¬
ung derselben vom 10 . Juni 1848 und
vom 7 . Juni 1872 ( Reg Bl . von 1843,
S . 171 und Reg .-Bl . von 1872 , Seite
197 fs.) , an die nach § . 12 der erstge¬
nannten Instruktion zusammengesetzte
Ortssteuerkommission spätestens bis zum
1 . August 1872 , oder wenn die Orts¬
steuerkommission einen kürzeren Ter¬
min  anzuberaumen für angemessen erachtet,
innerhalb dieser  F ri  st eine Erklärung
abzugeben:

n) ob sie sich am 1 . Juli 1872 im Be¬
sitze steuerbarer Kapitalien und
Renten (Zister II . 1, hienach ) be¬
funden Haben und wie hoch sich nach
dem Bestände von diesem Tage , wel¬
cher für die Entrichtung der Steuer
auf das ganze Etatsjahr 1872/73
entscheidet , der Jahresertrag beläuft?

d) wie hoch sich ihr Dienst - und Be-
r ufseinko  m m e n sowohl in festen
als in veränderlichen Bezügen ( s.
hienach Zister II . 2 ) beläuft ? Das
feste ständige Einkommen ist nach dem
Stande vom 1 . Juli 1872 , das ver¬
änderliche , wechselnde , nach dem Er¬
gebnisse des Etarssahres l . Juli
1871,72 anzngeben;

e) was sie sonst zur Erläuterung ihrer
Fassion beiznsügen für nvthwendig
halten.

II . 'Nach Art . 1 des Gesetzes vom 19.
September 1842 , beziehungsweise Art . 1
des Gesetzes vom 30 . März 1872 , unter¬
liegt der Besteuerung:

1) das Einkommen aus Kapitalien
und Renten und zwar:

-r) der Ertrag ans verzinslichen , im Jn-
und Auslande angelegten eigeuihüin-
lichen oder nutznießlichen Kapitalien
(verzinslichen Darlehen , Schuldbrie¬
fen, ' Staats - oder anderen Obligatio¬
nen , Lotterieanleheusloosen ) , verzins-
liehen und unverzinslichen Zielfor¬
derungen.

6) Renten , als : Leibgedinge , Leibrenten,
Zeitrenten und vererbliche Renten
jeder Art ( mit Ausnahme der vom
Grunderrrag abgezogenen , nach § . 22,
Satz 1 des Kalastergesctzes vom 14.
Juli i82l,  der Gefällsleuer unter¬
liegenden Grundgefälle und der die¬
sen gleich zu achtenden reichsschluß¬
mäßigen Renten ) übrigens ohne Un¬
terschied , ob die Renten auf Grund-
eigenthum oder bestimmte Gefälle
fundiri sind oder nicht , ob üe von
der Staatskasse , von Körperschaften
oder Privaten gereicht werden , aus
dem In - oder Auslande fließen , so¬
wie die Entschädigungen , welche an
frühere Berechtigte für verlorenen
Umgeldsbezug oder genossene Um¬
geldsfreiheit , für aufgehobene Kam¬
mersteuern oder ans sonstigen Titeln
gereicht werden , die von adeligen
Gutsbesitzern an Mitglieder ihrer
Familien zu entrichtenden Apanagen,
Willume , Alimente , ebtnso Präben-
den und Ordenspensionen , ingleichen
Renten  oder Dividenden  aus
aus Gewinn berechneten Aktien-
untcrneh in unge  n und zwar nach
Art . 1 , Abs . 2 des Gesetzes vom
30 . März 1872 , ohne Rücksicht
darauf , ob das betreffende
Unternehmen in Württem¬
berg oder anderswo der Ge¬
werbesteuer unterliegt.

Einkünfte der vorgenannten Arten,
welche aus Bezugsquellen außer¬
halb Württembergs  fließen , unter¬
liegen nach Art . 1 Abs . 1 des Gesetzes
vom 30 . März 1872 der Be st e u e r u n g
in Württemberg auch dann,  wenn die¬
selben außerhalb Württembergs
bereits  mit einer Steuer belegt
sind ; es darf jedoch die zum Ansatz kom¬
mende auswärtige Steuer am Jahresertrag
dieser Einkünfte abgezogen werden , so daß
nur der Ueberrest als steuerbarer Betrag
im Sinne des Art . 4 des Gesetzes vom
19 . September 1842 zu behandeln ist.

Ausdrücklich wird hiebei darauf hinge¬
wiesen , daß durch Art . 1 des Gesetzes vom
30 . März 1872 die Steuerfreiheit der
Reuten und Dividenden aus der württem-
bergischen Gewerbesteuer unterliegenden
Aktien -Unternehmungen ( Art . 1,11 . Schluß¬
satz des Gesetzes vom 19 . September
1842 ) und ebenso die gänzliche oder theil-
weise Steuerfreiheit des ans dem Ausland
fließenden und im auswärtigen Staate
bereits einer Steuer unterliegenden Ka¬
pital - und Renten Einkommens ( Art . 8,
4 . i des Gesetzes vom 19 . September
1842 ) aufgehoben worden ist.

2 ) Das Dienst - und Berufsein-
kommen jeder Art,  insbesondere

a ) aller im Staats - , Hof - , Kirche » -,
Schul , Körperschasts - , Gemeinde-
und Stistungsdienst aktiv angestellten
oder verwendeien Personen , der Mi¬
litärpersonen , der ausübenden Acrzte,
Rechtsanwälte , immatrikulirten No¬
tare , Kommissionäre , Makler , ( Sen¬
sale ) Architekten , Feldmesser , Künst¬
ler , Literaten , der Herausgeber von
Zeitschriften , der gutsherrlichen Ver¬
walter und Diener , der Pfleger und
Vermögsnsverwatter aller Art,  der
Verwalter , Geschäftsführer und

Diener von Privatvereiuen , der bei
öffentlichen Stellen , bei gewerblichen
Unternehmungen , sowie für Privar-
dienste aller Art verwendeten männ¬
lichen und weiblichen Gehilfen und
Diener;

b) die Quiescenzgehalle der Civil - und
Militärstaatsdiener , sowie die Pen¬
sionen oder Ruhegehalte , die Inva¬
liden - , Medaillen - , Gnad .cngehalte
und Unterstützungen , welche einer der
zu lit . a aufgeführleu Personen , nach
dem Austritt aus dem aktive » Dienst¬
verhältnisse iu Beziehung auf ihre
frühere Dienstleistung oder aus glei¬
chem Grunde deren Wittwen und
Waisen von dem Staate , aus einer
anderen öffentlichen Kaste oder von
einem Privaten gereicht werL . n;
überhaupt Aller , welche aus
persönlichen Leistungen ei¬
nen der Gewerbesteuer nicht
unt erw o rf enen Erwerb zi  eh e n.

Zn dem steuerbaren Einkommen gehöre»
auch Taggelder , Honorare . Gehaltszulagen,
Znsatzgehalte für Nebenämter , Belohnun¬
gen für Pflegschaften und Vermögensver¬
waltungen , Antheile ( Tantiemen ) an Ge-
werbsgewinn , Prämien , dergleichen Zinse
oder Renten , welche als Theile eines Dienü-
oder ähnliche » Einkommens bezogen wer¬
den , das Einkommen derjenigen , welche mit
der Ausübung der Heilkunde sich befassen,
auch wenn sie gemäß der Reichsgewerbe-
ordunng den Titel eines Arztes sich nicht
beilegen dürfen ; dagegen gehören nicht
hieher unständige Gratialien und Geschenke.

Wenn Zinse oder Renten als Theile
eines Dienst - oder ähnlichen Einkommens
bezogen werden , so unterliegen sic der Be¬
steuerung als Dienst - und Bernsseinkommen
unter Zister 2.

III . Nach Art . 2 des Gesetzes vom 80.
Mürz 1872 sind alle Lande La »ge¬
hörigen,  sowie andere Angehörige
des Deutschen Reichs  der Einkom¬
menssteuer insoweit unterworfen , als sie
nach dem Reichsgesetze wegen Beseitigung
der Doppelbesteuerung vom 13 . Mai 1870
(Reg .-Bl . von 1871 , Nr . I , Beilage Seite
31 ) iu Württemberg zu den direkten
Staalsstenern herangezogen werden dürfen
und nach Punkt b des genannten Art . 2
nicht eine Beschränkung stattfindet . Hienach
ergibt sich:

4 . Dcnlsche Militärpersonen und Eivil-
beamte , sowie deren Hinterbliebene sind,
wenn sie ans der württembergischen Staats¬
kasse Gehalt , Pension oder Wartegeld be¬
ziehen , für diese Bezüge in Württemberg
ohne Rücksicht auf ihren Wohnsitz steuer¬
pflichtig , dagegen find dieselben , wenn ihnen
solche Bezüge aus der Kasse eines anderen
Bundesstaates znkommen , hieraus , auch
wenn sie in Württemberg wohnen , der
diesseitigen Einkommenssteuer nicht unter¬
worfen.

L . In Absicht ans die Besteuerung des
sonstigen Dienst - und Berufs -Einkommens,
mag dasselbe in Württemberg oder außer¬
halb des Landes erworben werden , sowie
des Kapital - und Renteneinkommens , das
ans Württemberg oder anderwärts her
fließt , gelten folgende Bestimmungen:

1 ) Deutsche , welche in Diensten des
Reichs oder eines deutschen Bundesstaats
stehen , sind , wenn sie ihren dienstlichen
Wohnsitz in Württemberg haben , hier
steuerpflichtig , dagegen der diesseitigen
Steuer nicht unterworfen , wenn sie neben
einem Wohnsitz in Württemberg den
dienstlichen  Wohnsitz in einem anderen
Bundesstaate haben.

2 ) Landes - und andere Reichsangehörige
sind diesseits steuerpflichtig , wenn sie

a ) ihren Wohnsitz in Württemberg ha¬
ben oder
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3 ) Abgesehen von Ziffer 1 nute : liegen
Landesangehörige , welche in Württemberg
und außerdem  in andern Bundesstaaten
einen Wohnsitz haben , diesseits der Steuer,
ebenso Angehörige anderer Staaten des
Deutschen Reiches , es sei denn , daß letztere
in Württemberg und außerdem in ihrem
§deimatsstaate einen Wohnsitz habe » , in
welchem Falle sie in Württemberg steuer¬
frei bleiben.

4 ) Sind Landes - und andere Reichsan¬
gehörige nach Ziffer 1 bis 3 steuerpflichtig,
dieselben haben aber noch ein anderwärti-
ges Domizil außerhalb des Deutschen
Reichsgebietes , so bleiben die in dem Lande
des letzteren ihnen anfallenden Einkünfte
von der diesseitigen Besteuerung ausge¬
nommen.

5 ) Landcsangehötige , welche ihren
Wohnsitz außerhalb des Deutschen
Reiches  haben , unterliegen nur in An¬
sehung ihrer in Württemberg erwachsenden
Einkünfte der diesseitigen Steuer , wenn
sie nicht in Württemberg sich anfhalten
(oben Ziffer 2 l> und 4 ) . Haben diesel¬
ben zugleich einen Wohnsitz oder Aufent¬
halt in einem andern Bundesstaate , so fällt
die diesseitige Besteuerung ganz weg.

0 . Ausländer,  welche dem Deutschen
Reiche nicht angehören , sind in Ansehung
ihres in Württemberg erwachsende » Ein¬
kommens

a ) wenn sie am Anfänge des Steuer -
jahres bereits sechs Monate in Würt¬
temberg wohnen , unbedingt,

b) andernfalls aber bloß dann zu be¬
steuern , wenn in dem Heimatland
derselben die Württemberger eine
gleiche oder ähnliche Steuer trifft.

IV - Die nach Ziffer l . oben abzugeben-
den Erklärungen ( Fassionen)

1 ) über das Kapital - u nd Rente  n
Ein  k om  m e n können entweder mit ndlich
in das von der Ortssteuer -Kommission zu
führende Ausnahme -Protokoll oder schri ft-
lich nach den in 8 - 1 ^ Ziffer l der Jn-
strukiion vom 10 . Juni 1853 gegebenen,
ans den Fassionssormnlnrien ersichtlichen
näheren Bestimmnngen abgegeben werden.
Dagegen sind

2 ) die Fassionen über das Dien st- u n d
Berufs - Einkommen  in der Regel
schriftlich  nach dem vorgeschriebenen
Formular zu übergeben ; es kann aber im
zweiten und dritten Jahr einer Etatsperiodc
die Erklärung , daß das Einkommen des
Fatenten dem des Vorjahrs gleich geblieben
sei , auch mündlich  in das Aufnahme -Pro¬
tokoll abgegeben werden.

V . Von der Fassionspflicht be¬
freit sind  bezüglich des oben Ziffer II.
1 bezeichneten Kapital - und Nenten-
ei » komm ens  die im Gesetz Art . 3 .4.
s b . genannte » Anstalten , die im Ge¬
setz Art . 3 4 . o. erwähute allgemeine
Sparkasse in Stuttgart und diejenigen,
welche in diese Sparkasse Ersparnißeinlagen
gemacht haben , hinsichtlich der denselben
ans diesen Einlagen znfließendeu Zinse,
ferner die in Art . 3 .4 . l . genannte Kasse
des Wohlthätigkeitsvereins ; sowie bezüg¬
lich des Dienst - und Berufsein¬
komm ens  die Landjäger und die mili¬
tärischen Forst - Zollkrenz - und Steuerschutz¬
wächter und diejenigen Personen , deren
Dienst - und Berufseinkommeii den jähr¬
lichen Betrag von 200 fl . nicht übersteigt.
(Einkommcnsstenergesetz Art . 3 0 . » und b
und Gesetz vom 20 . August 1861 , Reg .-Bl.
S . 186 Art . 3 ) Uebrigens muß auf et¬
waiges Anfordern der Ortssteuer -Kommis¬
sion gleichwohl die in § . 14  Absatz 2 der
Instruktion vom 10 . Juni 1803 vorge¬
schriebene Anzeige abgegeben werden.

VI . Wenn weitere ( s. Ziff . V . oben ) im
Gesetz Art . 3 4 . o. l . genannte Anstalten,
oder wenn Institute der im Gesetz Art . 3.

o . ci. Ic. bezeichneten Art Steuerbefrei¬
ung ansprechen , desgleichen , wenn aus
Grund der Bestimmungen im Gesetz Art.
3 . 4 . 1i. ei» solcher Anspruch erhoben werden
will , so sind diese mit vollständigen Nachwei¬
sen zu begründenden Ansprüche durch die
Ortssteuerkommission beim Kameralamt an-
zubringen . Die den Mitgliedern des K ap i-
t a l i st eu v e r e i n s in Stuttgart früher
eingeräumte , seit 1 . Juli 1800 aber ans¬
gehobene Steuerfreiheit für ihre Einlagen
in diesen Verein bleibt laut der vom K.
Steuerkolleginm ans Grund des Art . 1 des
Gesetzes vom 20 . August 1861 ( Reg .-Bl.
S . 180 ) unterm 1 . Juli 1864 ( Amtsbl.
S . 80 ) getroffenen Verfügung aufgehoben;
die Mitglieder dieses Vereins werden da¬
her ausgefordert , die Zinse aus diesen Ein¬
lagen gleich ihren übrigen Kapitalziusen
zu fatircn . Ebenso haben die Mitglieder
der Allgemeinen Rente» ansta lt  in
Stuttgart die Rente », welche sie von dieser
Anstalt beziehen , zu satiren und zu ver¬
steuern , da die Reiitciianstatl seit 1 . Juli
1860 nur die nach Abzug der anszube-
zahleudeu Renten ihr verbleibenden Aktiv-
zinse versteuert , welches Verhältniß laut
der vom K . Steuerkollegium unterm 0.
August 1864 ( A.-Bl . S . 99 ) auf Grund
des Art . 1 des Gesetzes vom 20 . August
1861 getroffenen Verfügung fortbestehen
bleibt . Desgleichen haben die Einleger in
die mit der Allgemeinen Nentenaustalt ver¬
bundenen Spar - undDepositenkasse
als Gläubiger der Nentenaustalt die hier¬
aus zu beziehenden Zinse gleich ihrem sonsti¬
gen Kapital - und Renteneinkomme » , und
ebenso haben die Mitglieder der an die
Allgemeine Rentenanstalt übergegangencn
sogenannten Rottenburger Wittwett-
kaffe  ihre diessälligen Bezüge nach Art . 1
ll . I) . des Einkommensstcucrgesetzes zu ver¬
steuern.

VII . Wer die Fatirung seines Einkommens
gänzlich unterläßt , oder solches theil-
weise verschweigt , wird nach Art . 11 des
Gesetzes vom 19 . September 1802 und § .
16 der Instruktion vom 10 . Juni 1803
mit Strafe belegt.

Stuttgart,  den 18128 . Juni 1872.
Antenriet  h.

W i l d b e r g.
Bei dein hiesigen

Kast-Erchümt
werden die regelmäßigen Eichungen Diens¬
tags und SamStags vorgenommeu . Bei
größeren Ouanlitäten und Vorausbestellung
kann auch an den übrigen Wochentagen
geeicht werden.

Vorstand.
_ Seeger.

E in in i n g e n.

Jagd-Vtrpachlunff.

die Gemeindejagd wieder aiff 3 Jahre
verpachtet , wozu Liebhaber eingeladen
werden.

Schultheißenamt.
Junger.

R o h r d o r f.
Oberamts Nagold.

Bei der Geineiudepflege liegen

II « « fl.
gegen gesetzliche Sicherheit zum Ausleihen
parat.

Schultheißenamt
K i l l i n g e r.

Revier E n z k l ö st e r l e.

Nuhholr-Vkrki»u1.
Mit dem auf

Montag den 22.
Juli , 10Uhr,
>nach Enzklösterle,
, ausgeschriebenen
Holz -Verkauf kom¬
men ferner zur Ver¬

steigerung , aus dem Revier Enzklösterle
und zwar aus Hirschkopf , Wanne und
Schöngarn:

1006 Stück Lang - und 86 Stück Säg¬
holz , 263 Eichen und 1 Birke , 237
Stück Nadelholz und 188 Stück eichene
Stangen.

Altenstaig,  den 13 . Juli 1872.
K . Forstamt.
Herdegen.

Ebershardt
Oberamts Nagold.

Jagd -Verpachtung.
Die

am Jakobi -Feier - ^ ^
den 20 . d . M .8

Nachmittags 2 Uhr , ans hiesigem Nachhause
auf 3 Jahre verpachtet , wozu Jagdlieb-
haber eingeladen sind.

Den 12 . Juli 1872.
Schultheißen -Amt

Roth fuß.

Egenhause  n.

Gläubiger -Aufforderung.
Alle diejenigen , welche ans irgend einem

Grunde an den ch Lammwirth Krauß
einen Anspruch zu machen haben und die¬
jenigen , welche demselben etwas schulden,
haben sich binnen 10 Tagen bei der Unter¬
zeichneten Stelle zu melden.

Den 9 . Juli 1872 . ^
Lchullheißenamt.

Welker.

Egenha  u s e n.

Fahrniß-Verkaiit.
Ans der Der-

lassenschaftsmasse
deschLammwirths
Krauß  hier wird

in dem Hause desselben am
Mittwoch den 17 . d . Mts .,
von Morgens 8 Uhr an,

eine Fahrniß -Auktiou abgehalten werden,
wobei vorkommt:

Betten und Bettgewaud , Wirthschafts-
geräthe , Küchengeschirr , Schreinwerk,
u . a . 1 Küchenkasteii , 1 Glaskasten,
Komode , Sessel , Wirthstische und
Schrannen , 1 Clavier , Spiegel , Por-

- traits ; ferner : Faß - und Bandgeschirr,
I Wagen , 1 Pflug , 1 Egge und
sonstiger allgemeiner Hausrath , auch
eine Kuh.

Den 9 . Juli 1872.
Schultheißenamt.

Welker.

Prival -Bekanntmachungen.
° Nagold.

Der verstorbene Georg Brücker,
Stricker in Gültlingen , hat dem Verein
für verwahrloste Kinder ein Legat von 5 fl.
vermacht , was hiemit öffentlich nnd herzlich
verdankt wird.

Den 12 . Juli 1872.
Im Auftrag des Ausschusses:
Der Vorstand : Freihofer.

Li a g o l d.

Mrlings -Gelnch.
Einen geordneten jungen Menschen nimmt

unter billigen Bedingungen in die Lehre.
Schreiner Holzäpfel.



E a l w.

Hemerke-Äusstellung.
Das Comits benachrichtigt hicmit die Aussteller , daß für Verkäufe von Aus¬

stellungsgegenständen folgende Provision berechnet wird:
bei Beträgen bis zu fl. 20 . 5 «,/<>
.. .. .. „ fl. 400. 4

WO . 3 ..
.. fl- WO. 2 ..
,, - ,/ „ fl. WO . 1 ' s „
„ „ „ „ fl. 500 . und mehr . . . . 1

Es darf kein Ausstellungsgegenstand verkauft werden , ohne daß auf dem Bureau
Anzeige davon gemacht wird , weil im andern Falle die Ware als nicht verkauft be¬
trachtet und bei vorkommcnder Gelegenheit vom Bureau aus verkauft wird.

Das AuSstellungs -Comite.

Emmingen . — Pfrondorf.  §

Hochrkits - EiillMlilg . L
Zur Feier unserer ehelichen Verbindung laden wir Verwandte , Freunde

und Bekannte auf
Donnerstag und Freitag , den 18 . und 19 . Juli

in das Gasthaus zum „Adler " in Pfrondorf freundlichst ein.
Joh . Gg . Ren ; ,

Lohn des -s Christian Renz von Pfrondorf,
und seine Braut:

Anna Maria Ren ; ,
Tochter des. Simon Renz , Bauers in Emmingen.

Nagold.

Zugelaufener Hund.
Letzten Freitag ist mir ein

-Dachshund , schwarz und grau
rgefleckt, zugelaufen , welchen der

rechtmäßige Eigcnthümer gegen Ersatz der
Einrückungsgebühr , und des Futtergeldes
abholcn kann bei

Wilhelm Harr,  Küfer.

Jselshausen.

Danksagung.
Für die zahlreiche liebe¬

volle Theilnahme , die uns
durch den unerwartet
schnellen Tod unseres
Gatten , Vaters und
Schwiegervaters , Zohs.

-Schriiglr , gewesenen Lin-
denwirlhs , von so vielen

lSeiten bezeigt wurde , so¬
wie auch für die zahlreiche Leichcnbegleitung
sagt den herzlichsten Dank

im Namen der Hinterbliebenen:
die Gattin

Anna Maria Schrägle.
Den von I . A. Schauwecker  in Reut¬

lingen erfundenen , durch seine erstaunliche
Wirkung auf Oberleder an Schuhen und
Stiefeln rühmlichst bekannten Königlich
pa '.cntirten unübertrefflichen

Leder -Gerbfettstoff,
das Fläschchen L 12 kr.,

sowie auch die erprobte , sogleich schmerz¬
stillende

Zahnweh -Essenz,
das Fläschchen L 12 tr ., empfiehlt
_ _ _ G « W . Zais er.

Nagold.

Ein gefundener Beutel
mit etwas Geld kann bei richtiger Aus¬
weisung und Bereinigung dieses in Empfang
genommen werden von

Borlemnacher N i s ch.

Circa 7 Morgen Feld
in allen 3 Zcllgen sammt dem Fruchte-
Ertrag verkauft und können Liebhaber sich
täglich wenden an

Bäcker Günther.

Nagold.

Lehrlings -Gesuch.
Ein kräftiger junger Mensch von recht¬

schaffenen Elter », der Lust hat , die Brauerei
zu erlernen , findet sogleich eine Stelle bei

Lammwirth Baumann.
Nagold.

Morgigen Dienstag Abend wird die
hiesige Schauspieler -Gesellschaft zum Ab¬
schiede im S a utt er ' scheu  Saale eine

Gesangs -Produttion
geben, wozu Jedermann freundlichst einge-
ladcn wird.

Korb,  Direktor.

616 Gulden
richer-Pslegschaftsgeld hat gegen gesetzliche

heit auszuleihen.
Heinrich Dolmetsch.

Rohrdorf  den 12 . Juli 1872.
VerlobimgskartenL Verlobungsbriefe,
Hochzeits-Einladungskarten,
Visitenkarten,
Rechnungen,
Frachtbriefe,
Geschäftskarten,
Reise-Avise :c. re.
fertigt prompt und billig die

G . W . Zaiser 'sche Buchdruckern.

Lebensversicherung »- und Ersparniß - Dank
r'- r

Versicherungsstand 21,517 Policen mit . 40 Millionen Gulden Versicherungssumme.
Neuer Zugang bis ult. Juni 1508 Anträge mit . fl 3,275,000.
Prämicn -Einnahme von Januar bis Juni . „ 800,000.
dagegen fielen Sterbfälle  an : 91 mit . . 202,400.

sJm vorigen Jahre sind in diesem Zeiträume bei einer Einnahme
von fl. 740,000 . 142 Sterbfälle mit fl . 322,275 . angefallen ) .

Unter Hinweisung auf den starken Zugang an neuen Versicherungen und das
äußerst günstige Sterblichkeits -Verhältnis ;, laden zur weiteren Theilnahme ein

die Agenten:
W êi Ä . in Nagold.
Notar ILii » »« , « , le « in Altenstaig.
Schullehrer in Herrenberg.

in Wildberg.
M i n d c r s b a ch.

liegen zum Ausleihen parat bei
Pfleger Johannes Köhler.

: Alten  st a i g.
Ein tüchtiger jüngerer

Brauer
findet bei womöglich alsbaldigem Eintritt
dauernde Arbeit bei

Carl Reichert ' s Wittwe,
zum Löwen.

Nagold.

Prima DoPPellagerbier
empfiehlt

Wirlhschaftspächter Bührer,
Calwerstraße.

Nagold.

Menfrachtbriefe
und

Begleitscheine
zu Postsendungen hält vorräthig

_ G . W. Zaiser.
Diesseits und Zenseiis . Betrach¬

tungen über Leib, L>eele, Geist , Himmel,
Hölle , Jesus Christus , Fegfeuer , Geister¬
reich , Auferstehung und Weltgericht.
Eine Abhandlung über' die Bedeutung
des Todes von Georg  Steinbeis.
Preis 18 kr.
Zu haben in der G . W . Zaiser ' sche»

Buchhandlung . _

Neuenbürg.

Ich suche auf meine neu eingerichtete
Eisenfnrth -Sägmühle einen zuverlässigen
verheiratheten Säger.

Einem tüchtigen Mann ist Gelegenheit
geboten , bei gutem Verdienst eine dauernde
Stelle zu erwerben und ist zur Erlheilung.
näherer Auskunft bereit der Besitzer

Eugen Seeg er.

Frucht - Preise.
Nag old, 13. Juli !872

fl. kr. st. kr. fl. kr.
Dinkel. . 6 9 6 1 5 St
Kernen. . — - 8 12 - -
Haber. . 1 30 4 23 4 12
Gerste. . 5 50 5 12 5 33.
Mühlsrucht . . . . — — - — — -
Bobnen . . . . . - - 50 - -
Weizen. . — — 3 6 — -
Roggen . . . . 6 13 — —
Wicken.
Erbsen. . — — — — — —
Linien . — — — -

Calw , 6-

Weizen .
Kernen .
Gemasch
Gerste .
Dinkel .
Haber

3uli 1872.
fl kr. fl. kr. fl. kr.

8 12 6 32 8 14

5 5t 5 15
3 18 3 36

Freud snstad l , 6. Juli 1672.
fl. kr. fl. kr.

Kernen . . . . . . 9 —
Haber
Gerste
Weizen .
Roggen
Erbsen .
Mischölfrucht
Ackeibohnen

1 36
8 56
4 30

8 15
6 18

5 36
3 36

fl. kr.
8 15
1 26

9-

Redaktion, Truck und Verlag der G. W. Z a i f e r 'schen Buchhandlung.
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